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Vorwort

Nach den vorausgehenden Bänden „Recht und Literatur“ 
zur deutschen (2015), amerikanischen (2017) und britischen 
(2019) Literatur widmet sich dieser Band der französischen 
Literatur. Zielsetzung und Herangehensweisen sind die-
selben: Am Beispiel von Werken der Weltliteratur sollen 
Grundprobleme des Rechts, seiner Institutionen und seines 
Personals, veranschaulicht, das Nachdenken über sie beför-
dert und mögliche Antworten präsentiert, diskutiert und 
analysiert werden. Gerade Werke der Weltliteratur illus-
trieren auf hervorragende Weise die Vielfalt des Lebens, 
und zwar zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschied-
lichen Orten, und damit auch die Fülle der vom Recht zu 
lösenden sozialen Konflikte. Sich auf diesem Wege mit dem lösenden sozialen Konflikte. Sich auf diesem Wege mit dem lösenden sozialen Konflikte. Sich auf diesem Wege mit dem lösenden sozialen Konflikte. Sich auf diesem Wege mit dem 
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sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur sich, dass auf diese Weise nur ein Teil, manchmal auch nur 
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wird; die literarischen Dimensionen und die künstlerische wird; die literarischen Dimensionen und die künstlerische 
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schauungsmaterial. Die Auswahl der hier präsentierten und 
kommentierten Werke geschah ebenso wie bei den Vorgän-
gerbänden nach folgenden Kriterien: Es handelt sich um 
einen berühmten, literaturwissenschaftlich anerkannten 
Autor. Das Werk enthält eine substanzielle Auseinander-
setzung mit grundlegenden Rechtsfragen. Ein Indiz für das 
Vorliegen beider Kriterien ist, wenn das Werk zum Kanon 
von Law & Literature gehört (dieses Indiz greift allerdings 
vornehmlich bei der englischsprachigen Literatur und nur 
eingeschränkt darüber hinaus). Die innerhalb der beiden 
Teile des Buchs grundsätzlich chronologische Reihenfolge 
der Werke wird im zweiten Teil aus thematischen Gründen 
teilweise durchbrochen.
Teil 1 handelt von dem Verhältnis zwischen Recht und Staat. 
Gegenüber der Macht des absolutistischen Königs markiert 



VorwortVI

das Recht die Grenze zur illegitimen Gewalt, zum Macht-
missbrauch und zur Willkür (Jean de La Fontaine). Damit 
die Gesetze des Staates mit der Freiheit der Einzelnen ver-
einbar sind, bedarf es der Gegengewichte, das heißt der 
Gewaltenteilung (Charles de Montesquieu). Für die fran-
zösischen Aufklärer des 18. Jahrhunderts ist das bestehen-
de Recht Teil der zu überwindenden üblen Zustände, weil 
es nicht durch die Vernunft angeleitet wird (Voltaire). Der 
auf das Recht gegründete Staat lässt keine Durchbrechung 
der von ihm aufgestellten Gebote und Verbote durch ande-
re Normen wie die der Ehre zu (Prosper Mérimée). Gleich-
heit als Bestandteil und Maßstab des staatlichen Rechts ist 
einem lang andauernden historischen Prozess unterworfen 
(Stendhal). Soziale Gerechtigkeit wird durch das christli-
che Naturrecht ebenso wie durch Revolutionen im Namen 
von Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit gefördert (Victor 
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staat ist, in den Mittelpunkt. Indem die Justizsatire Fehler staat ist, in den Mittelpunkt. Indem die Justizsatire Fehler 
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des Rechts bei (Jean Racine). Das Funktionieren der Jus-
tiz in Zivilsachen setzt die Initiative und den Einsatz der 
Bürger für die Durchsetzung des Rechts voraus (Honoré 
de Balzac). Die Strafjustiz ist besonderen Gefährdungen 
ausgesetzt: durch politische Einflussnahme (Émile Zola), 
de Balzac). Die Strafjustiz ist besonderen Gefährdungen 
ausgesetzt: durch politische Einflussnahme (Émile Zola), 
de Balzac). Die Strafjustiz ist besonderen Gefährdungen 

durch die herrschenden Moralvorstellungen (Guy de Mau-
passant), durch die einseitige Klassenzugehörigkeit der 
Richterschaft (Anatole France) und durch Vorurteile der 
Richter bezüglich des Charakters und der Gesinnung der 
Angeklagten mit dem Ergebnis von Justizirrtümern (Al-
bert Camus). Die Strafjustiz kann die Ziele der Sicherung 
der Gesellschaft und der Besserung der Häftlinge nur 
durch einen menschlichen Strafvollzug erreichen (Edmond 
de Goncourt).
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Veranschaulichung setzt voraus, dass die Schriftsteller zu 
Wort kommen. Wie in den Vorgängerbänden wird also 
nicht nur eine Zusammenfassung des Inhalts des literari-
schen Werks gegeben, sondern die für die rechtlichen Zu-
sammenhänge zentralen Passagen bzw. die vollständigen 
kurzen Erzählungen in den Kapiteln 4, 11 und 12 werden in 
einer deutschen Übersetzung des französischen Original-
textes abgedruckt. Die meisten Übersetzungen stammen 
von mir. In den Kapiteln 5 und 14 habe ich Übersetzungen 
aus neuerer Zeit übernommen, für die mir dankenswerter-
weise Nachdruckgenehmigungen erteilt worden sind.
Wieder danke ich von Herzen meiner lieben Familie, Uli, 
Roman, Nora und Alexa, für ihre Nachsicht mit dem alten 
Literaturfreak.

Münster, Januar 2021 Bodo Pieroth
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